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Beschlussvorlage: 

 
 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Konz 

Am Markt, 54329 Konz 

Fachbereich 3 / Tiefbau 
 

54329 Konz, 11.11.2019 

Status: öffentlich Az.:  Nr.: 
3T/1788/2019/1 

 
 

Beratungsfolge: 

26.11.2019 Bau- und Umweltausschuss Wasserliesch 
03.12.2019 Ortsgemeinderat Wasserliesch 

 
 

Straßenunterhaltungsmaßnahmen "Wurzelschäden am Moselradweg" 

 
Sachverhalt: 
 
Bei dem Fluss begleitenden Rad- und Fußweg im Bereich der Ortsgemeinde Wasserliesch 
handelt es sich um einen Betriebsweg der Bundesschifffahrtsverwaltung. Die Unterhaltung 
dieses Weges obliegt der jeweiligen Gemeinde auf dessen Gebiet er verläuft. 
 
Der Weg wird durch Wurzeln der Bäume immer wieder beeinträchtigt. Aus Gründen der 
Verkehrssicherheit, insbesondere für Radfahrer, ist es zwingend erforderlich die 
Wurzelschäden zu beseitigen. Nach aktueller Erfassung sind ca. 25 m² Asphaltbefestigung 
von der Reiniger Straße in Richtung Konz beschädigt und ca. 140 m² Asphaltbefestigung 
von der Reiniger Straße in Richtung Sportplatz beschädigt.  
 
Die Kosten für die ordnungsgemäße Wiederherstellung des Weges werden auf ca. 
24.000,00 € geschätzt. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Mittel zur Finanzierung der Maßnahme stehen haushaltsrechtlich in 2020 zur Verfügung.  

Weitere Maßnahmen müssen überplanmäßig beantragt werden. 

 
Beschlussvorschlag: 
 

„Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt/der Ortsgemeinderat Wasserliesch beschließt, 
die notwendigen Straßenunterhaltungsarbeiten am Moselradweg (Beseitigung der 
Wurzelschäden) durchzuführen. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt die erforderliche Ausschreibung zu veranlassen.“ 
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